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Rechtsprechung 
 
 
828: Wesen der Freizügigkeitspolice und Zustandekommen des entsprechenden 
Versicherungsvertrages; Anbieter von Freizügigkeitspolicen sind nicht verpflichtet, 
die obligatorische berufliche Vorsorge in Gestalt einer Versicherung für den 
lnvaliditätsfall fortzuführen  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 12. September 2011, 9C_479/2011; 
Entscheid in deutscher Sprache)  
 
(Art. 2 Abs. 1, 27 und 60 BVG, Art. 4 und 14 FZG, Art. 10 bis 19 FZV, Art. 331c OR, Art. 1 
VVG)  
 
Die 1965 geborene S. löste ihr Arbeitsverhältnis per Ende Oktober 2009 auf. Mit Blick auf 
den damit verbundenen Austritt aus der bisherigen Vorsorgeeinrichtung übermittelte sie der 
Versicherungsgesellschaft Swiss Life AG am 21. Juli 2009 ein Formular “ Anmeldung für 
eine Freizügigkeitspolice“, laut welchem gegen Einmaleinlage der Freizügigkeitsleistung im 
Alters- oder Todesfall Kapitalleistungen und im lnvaliditätsfall Rentenleistungen vorzusehen 
sind. Die Swiss Life AG teilte S. unter Berufung auf die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für Freizügigkeitsversicherungen mit, aufgrund einer erweiterten 
Gesundheitsprüfung könne der gewünschte lnvaliditätsrisikoschutz nicht angeboten werden.  
 
Strittig ist, ob die Anbieter von Freizügigkeitspolicen verpflichtet sind, die obligatorische 
berufliche Vorsorge in Gestalt einer Versicherung für den lnvaliditätsfall fortzuführen, und 
weiter, ob ein entsprechender Versicherungsvertrag zustande gekommen ist.  
 
Das berufsvorsorgerechtliche Obligatorium ist an ein Beschäftigungsverhältnis mit einem 
bestimmten Mindestlohn gebunden (Art. 2 Abs. 1 BVG. Sie geht ihrer Konzeption nach somit 
nicht von einem zeitlich lückenlosen Obligatorium aus. Erhaltung des Vorsorgeschutzes im 
Sinne von Art. 4 FZG bedeutet vielmehr die Erhaltung des der Vorsorge gewidmeten 
Vermögens für die Zeit, in welcher eine Person keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen 
ist. Der Vorsorgeschutz soll zum gegebenen Zeitpunkt zumindest im gesetzlichen Umfang 
(vgl. betreffend Invalidenleistungen: Art. 23ff. BVG) wieder aufgenommen und 
ungeschmälert weitergeführt werden können. Insofern gehören die 
Freizügigkeitseinrichtungen nur zur beruflichen Vorsorge im weiteren Sinn; 
Freizügigkeitspolicen. bzw. -konti haben in der Regel eine blosse Überbrückungsfunktion 
(BGE 129 III 305 E. 3.3). Eine Weiterführung (unter anderem) des 
lnvaliditätsversicherungsschutzes gemäss BVG durch die Freizügigkeitspolice ist denn auch 
nur auf fakultativer Basis vorgesehen. 
  
Da BVG und FZG im obigen Sinne die Erhaltung des Vorsorgeschutzes unter Einhaltung 
bestimmter Rahmenbedingungen vorschreiben (Art. 27 BVG, Art. 4 FZG, Art. 10 bis 19 FZV), 
aber nicht die betreffenden Versicherungsverhältnisse als solche regeln, gilt vorbehältlich 
dieser Sondervorschriften das VVG (Urteil B 5/97 vom 28. August 1997 E. 3d). Mit Blick auf 
Sinn und Zweck der Erhaltung des Vorsorgeschutzes besteht kein Grund, von der nach dem 
VVG prinzipiell geltenden Vertragsfreiheit abzuweichen. Die Anbieter von 
Freizügigkeitspolicen unterliegen somit nicht dem Kontrahierungszwang. Disponiert der 
Vorsorgenehmer nicht im Rahmen von Art 4 FZG und Art 10 FZV anderweitig, so leistet die 
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Überweisung der Austrittsleistung an die Auffangeinrichtung nach Art. 60 BVG letzte Gewähr 
für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes (Art. 4 Abs. 2 FZG). 
 
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf Art. 11 FZV in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 FZG 
und Art. 331c OR. Danach darf der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten 
Austrittsleistungen erworben wird, im Obligatorium nicht durch einen neuen gesundheitlichen 
Vorbehalt geschmälert werden; in der weitergehenden Vorsorge darf für die Risiken Tod und 
Invalidität ein höchstens fünf Jahre dauernder Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen 
gemacht werden. Die Geltung dieser Bestimmungen auch im Bereich der Freizügigkeits-
policen bedeutet eine Beschränkung der Vertragsfreiheit im Sinne der lnhaltsfreiheit, wie sie 
im Privatversicherungsrecht verschiedentlich vorkommt (vgl. Art. 97 ff. VVG). Die anderen 
Aspekte der Vertragsfreiheit, darunter die Abschlussfreiheit (vgl. BGE 129 III 35 E. 6.1 S. 
42), bestehen unabhängig davon. Das kantonale Gericht hat zutreffend ausgeführt, dass ein 
Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen im Umfang des Obligatoriums nur ausgeschlossen 
ist, sofern die Anbieterin von Freizügigkeitspolicen im Einzelfall ein solches Versicherungs-
verhältnis tatsächlich eingegangen ist. Aus Art. 11 FZV kann daher ebenfalls keine 
Kontrahierungspflicht abgeleitet werden.  
 
Nach dem Gesagten ist es nicht bundesrechtswidrig, dass Art. 1 Abs. 1 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für Freizügigkeitsversicherungen (ABV) der 
Beschwerdegegnerin das Zustandekommen einer Freizügigkeitsversicherung mit 
lnvaliditätsschutz vom Einverständnis des Versicherers abhängig macht. 
 
Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, es sei ein Vorsorgevertrag mit 
lnvaliditätsschutz zustande gekommen. Diese Sichtweise ist weder mit der allgemeinen 
Rechtslage noch mit den zwischen Beschwerdeführerin und -gegnerin ausgetauschten 
Willensbekundungen vereinbar. Das VVG geht in Art. 1 Abs. 1 davon aus, dass die Person, 
die sich versichern lassen möchte, dem Versicherer einen annahmebedürftigen Antrag zum 
Abschluss eines Versicherungsantrags stellt. Dieser Ordnung entsprechend tritt im 
Offertformular der Beschwerdegegnerin die zu versichernde Person als Antragstellerin auf. 
Unterhalb der von der zu versichernden Person unterschriftlich bekundeten Erklärung wird 
zudem vermerkt, die Annahme oder die allfällige Ablehnung der beantragten 
Freizügigkeitspolice werde durch die Direktion schriftlich mitgeteilt. Hieraus wird deutlich, 
dass das von der Beschwerdeführerin anbegehrte Versicherungsverhältnis entgegen ihrer 
Betrachtungsweise - sie habe eine verbindliche Offerte des Versicherers für eine 
Freizügigkeitspolice mit lnvaliditätsschutz angenommen - nicht zustande gekommen ist. 
 

   


